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DER FOURIER ff Gersau, Juni 1970

Erscheint monatlich
43. Jahrgang Nr. 6

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9146 (SRV 17. 1. 69)

VON MONAT ZU MONAT

Die Diensttauglichkeit
Es bestehe ein doppelter Anlass dafür, uns heute etwas näher mit dem Problem der

Diensttauglichkeit zu befassen: einerseits ist im vergangenen Jahr im Nationalrat ein
Postulat erheblich erklärt worden, das die Einführung eines «differenzierten Tauglich-
keitsbegriffs» für die Armee verlangte; dieses Postulat wird zurzeit von der Militär-
Verwaltung auf die Möglichkeiten seiner Realisierung geprüft. Zum zweiten hat das

Eidgenössische Militärdepartement am 12. Januar 1970 eine Verfügung über die militär-
ärztliche Beurteilung der Diensttauglichkeit (MBD, I. Teil) erlassen, welche die bisherige
«Instruktion über die sanitarische Beurteilung der Wehrpflichtigen» (die sog. IBW) abge-
löst und ersetzt hat; die Verfügung vom 12. Januar 1970 bringt nicht nur modernere

Prinzipien für die militärärztiiehe Beurteilung der Wehrmänner, sondern auch eine Neu-
Umschreibung des Begriffs der Diensttauglichkeit.

Diese jüngsten Neuerungen kommen nicht von ungefähr, haben sich doch in den letzten

Jahren die Stimmen gemehrt, die an dem traditionellen Begriff der Diensttauglichkeit,
wie er in unserer Armee bisher gehandhabt worden ist, Kritik geübt haben. Die Wort-
führer solcher Beanstandungen vertraten mit durchaus einleuchtenden Argumenten die

Auffassung, dass unser hergebrachter Tauglichkeitsbegriff allzusehr auf die Bedürfnisse
des Infanteriekampfes früherer Zeiten zugeschnitten sei, der eine körperliche Volltaug-
lichkeit zur Voraussetzung habe. Dieser Begriff trage der in den letzten Jahrzehnten
eingetretenen technischen Entwicklung nur ungenügend Rechnung, denn heute seien

innerhalb der Armee zahlreiche Aufgaben zu erfüllen, für welche eine körperliche Voll-
tauglichkeit im bisherigen Sinn gar nicht notwendig sei. Mit dem Abstellen auf die her-
gebrachten Begriffe gehen der Armee wertvolle Kräfte verloren, ganz abgesehen davon,
dass es etwas Diffamierendes an sich habe, junge Leute als hilfsdiensttauglich oder gar
dienstuntauglich zu erklären, obschon sie in manchen Bereichen einer modernen, ins-
besondere einer umfassenden Landesverteidigung durchaus vollwertige Arbeit zu leisten
vermöchten.

Diese Gedankengänge liegen dem Postulat zugrunde, das von Nationalrat Gut (Stäfa) in
der Sommersession 1969 im Nationalrat entwickelt und schliesslich vom Rat gutgeheissen
wurde. Das Postulat verlangte die Anwendung verfeinerter Methoden der militärärzt-
liehen Rekrutierung, mit dem Ziel, dass jeder Wehrpflichtige in der Armee an jene Stelle

197



gestellt werde, an der er dank seiner körperlichen und geistigen Eignung das Beste für
die Armee zu leisten vermöge — dass also der «rechte Mann an den rechten Platz»

gestellt werde. Auf diese Weise sollen der Armee unnötige personelle Verluste erspart
und es soll eine unnötige Bloßstellung der Zurückgewiesenen vermieden werden.

Die Bundesverfassung spricht in Artikel 18, Abs. 1 nur vom generellen Grundsatz der

allgemeinen Wehrpflicht des männlichen Schweizer Bürgers, ohne dessen Modalitäten
(Dauer der Wehrpflicht, Bedingungen, unter denen sie zu erfüllen ist, Kriterien der

Tauglichkeit der Wehrpflichterfüllung usw.) im einzelnen zu umschreiben, das heisst also

ohne den Begriff der allgemeinen Wehrpflicht zu definieren. Es ist Sache der Bundes-

gesetzgebung, hierüber die näheren Bestimmungen aufzustellen.

Gemäss Art. 3 t/es ß«Wesg<?5etzes zz(>er die T/i/itarorgzznzsatio« werden die Wehrpflich-
tigen bei der Aushebung ausgeschieden in drei Kategorien:

- Dierzstttfzzg/zc/ze

- z» //z7/sdiezzste;j Ta«g//r/;e

- D/erzstarzfazzg/ic/zc

Der Begriff des «Dienstuntauglichen» ist somit im Gesetz t'erazz&erf; ebenso figuriert er
in zahlreichen Ausführungserlassen der Militärgesetzgebung.

Als Bestandteil der gesetzlichen Ordnung wurde der Begriff der «Diensttauglichkeit»
eingeführt mit dem Bundesgesetz über die Militärorganisation des Jahres 1907; die

Militärorganisation von 1874 hatte nur den positiven Begriff der «Dienstfähigkeit»
gekannt, nicht dagegen die «Dienst-Unfähigkeit». Die Bezeichnung «dienstuntauglich»
entspricht somit a/tezzz F/er&o;zzz?zen und dürfte längst eingelebt sein.

Entwicklungsgeschichtlich ist der Tauglichkeitsbegriff entstanden aus der Tauglichkeit
als Kampfsoldat. Für diesen war naturgemäss die volle körperliche Leistungsfähigkeit
notwendig, für die vornehmlich znedzzinzsc/ze Kriterien massgebend sind. Die Ausschei-

dung in die drei Kategorien erfolgt auf Grund eines Entscheides der sanitarischen Unter-
suchungskommission. Wie sehr deren Beurteilungspraxis Schwankungen aufweist, zeigt
die Statistik der Diensttauglichkeit in unserem Volk seit dem Ende des Ersten Welt-
krieges. Die starken Unterschiede, insbesondere gegenüber heute, liegen sicher nicht in
den TauglichkeitsVerhältnissen unserer männlichen Jugend begründet, sondern zeigen
eine offensichtliche «Manipulierung» der Tauglichkeit in den unmittelbaren Nachkriegs-
jähren nach dem Krieg von 1914-1918. Demgegenüber sind die Zahlen der letzten
Jahrzehnte praktisch konstant:

Jahr Diensttaugliche in % Jahr Diensttaugliche in 96

1918 66,1 1945 77,1

1921 55,8 1950 80,9

1927 66,1 1960 84,8

1934 69,3 1968 83,3

1939 80,4 1969 82,0
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In Artikel S der Departementsverfügung vom 12. Januar 1970 wird heute der Begriff
der Diensttauglichkeit wie folgt umschrieben:

-(Tauglich zur Erfüllung der Wehrpflicht durch persönliche Dienstleistung ist, wer geistig
und körperlich den Anforderungen des Dienstes in einer Truppengattung, in einem

Dienstzweig oder in einer Hilfsdienstgattung genügt und unter diesen Anforderungen
weder die eigene Gesundheit noch diejenige seiner Kameraden gefährdet oder die Auf-
gäbe der Truppe beeinträchtigt.»

Diese Definition ist bewusst weit gefasst und lässt der Interpretation grossen Spielraum.
Insbesondere trägt sie folgenden Überlegungen Rechnung:

a) Der auf die Voraussetzung einer rara wi/ifamcAe« Ztörper/zc/jera Vo//fa»g/zc/.)£ezt
beruhende Begriff ist im Zeitalter einer umfassenden Landesverteidigung sac/e/ZcZ; nic/?t

tweZzr richtig. Die moderne Landesverteidigung kann in mancher Hinsicht nicht nur auf
die rein physische Leistungsfähigkeit abstellen, sondern muss vielfach ganz andere Anfor-
derungen in den Vordergrund rücken, so dass es möglicherweise ganz falsch ist, den

betreffenden Mann nach den traditionellen Gesichtspunkten zu beurteilen. Um einige
banale Beispiele zu nennen: ein Atomspezialist wird in seiner Aufgabe kaum behindert,
wenn er Plattfüsse hat. Oder die Bedienung gewisser Geräte, bei denen es vor allem auf
das Gehör ankommt, kann unter Umständen besser von einem Blinden besorgt werden
als von einem Sehenden. Solche extreme Erkenntnisse stehen allerdings in einem deut-
liehen Widerspruch zu den traditionellen Auffassungen! Oder schliesslich ein allgemei-
neres Beispiel: der Zivilschutz. Hier genügt für die Tauglichkeit schon die blosse Arbeits-
fähigkeit.

b) Die heutigen Begriffe können auch zu einer gewissen Diffamierung für die Betroffe-
nen werden, wenn nämlich an den Gegensatz zur «Tauglichkeit», das heisst an die

«Untauglichkeit» gedacht wird. Hier besteht die Gefahr, dass der Begriff über die rein

körperliche Eignung zum militärischen Kampfeinsatz hinaus ausgedehnt und zu Unrecht
verallgemeinert wird (der französische Ausdruck «hommes incapables de servir» ist

sicher milder).

Es wird nun Sache medizinischer Wissenschaft und Praxis im Verein mit militärischen
Überlegungen sein, den Weg zu einem «differenzierteren» Tauglichkeitsbegriff zu finden.
Dieser Aufgabe, die auf weite Sicht gestellt ist, stehen allerdings gewisse praktische
Schwierigkeiten im Weg. Diese bestehen vor allem darin, dass der Wehrpflichtige im

Jahr seiner Rekrutierung, das heisst in seinem 19. Altersjahr noch keine berufliche
Spezialisierung getroffen hat, so dass es noch sehr schwierig ist, den angehenden Soldaten
im Hinblick auf eine bestmögliche militärische Verwendung zu beurteilen. Es wird dabei
nach Möglichkeit auf die wahrscheinliche künftige Berufsrichtung abgestellt.

Um die von den Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen «ac/? der Rekrutierung erworbenen
zivilen Kenntnisse der Armee dienstbar zu machen, können die militärischen Kontroll-
behörden — gestützt auf eine Verfügung des Militärdepartements vom 3. März 1966

betreffend die Umteilung und Versetzung von Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen mit
besonderen, im Zivilleben erworbenen Kenntnissen — auch in einem späteren Zeitpunkt
die Versetzung eines Wehrpflichtigen veranlassen, dessen besondere Kenntnisse die

Zuweisung einer in den Sollbestandestabellen vorgesehenen Funktion rechtfertigen. Auch
auf diese Weise kann dem unbestrittenen Grundsatz «der rechte Mann an den rechten
Platz» jederzeit Rechnung getragen werden. Dieses Vorgehen wird dadurch erleichtert,
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dass mit der Einführung des gegenwärtig noch in Prüfung stehenden Personalinfor-
mationssystems für die ganze Armee Spezialisten jeder Art ohne Mühe erfasst und der
Armee dienstbar gemacht werden können. Mit diesem Projekt, das voraussichtlich gegen
die Mitte der Siebzigerjahre verwirklicht sein wird, lässt sich die Forderung nach einer
differenzierten Selektion der Wehrpflichtigen auch nach der Rekrutierung, insbesondere
auch beim Übertritt in eine andere Heeresklasse, weitgehend erfüllen.

Die sanitarische Untersuchungskommission erklärt jene Wehrpflichtigen als dierasf-

«raf(Z«g/ic^, die aus gesundheitlichen Gründen weder in einer Heeresklasse, noch in einer

Hilfsdienstgattung Dienst leisten können. Womöglich wird jedoch die /A7/srf/e«sf-
fUMg/ic/jfeeit bejaht. Obgleich die Dienstleistungen der Hilfsdienstpflichtigen beschränkt
sind und in Ergänzungskursen 100 Tage nicht überschreiten dürfen, entspricht der Hilfs-
dienst ohne Zweifel einem Bedürfnis der Armee. Infolge des knappen Nachwuchses ist
der Sollbestand der Hilfsdienstpflichtigen zurzeit nicht voll gedeckt. Auf Kosten der

Diensttauglichen darf er allerdings nicht erhöht werden.

Bei aller Anerkennung der Notwendigkeit einer möglichst differenzierten Auslese

unserer Wehrmänner darf schliesslich eine Forderung nicht ausser acht gelassen werden:
Der Grundsatz «der rechte Mann an den rechten Platz» darf nie so weit getrieben
werden, dass technische Spezialgeräte, wie Radaranlagen, elektronische Geräte, Computer
usw., ausschliesslich von reinen Spezialisten bedient werden, die sich einzig in den

Fragen der Bedienung ihrer Geräte auskennen. Jede Bedienungsmannschaft eines Gerätes

rnuss nötigenfalls auch in der Lage sein, die ihr anvertrauten Anlagen zu verteidigen,
das heisst ganz einfach kämpfen zu können. Auch im Zeitalter der voranschreitenden
Technisierung und Spezialisierung darf die Armee nicht nur aus technischem Fach-

personal bestehen. Unsere Wehrmänner müssen vielmehr in ihrer Gesamtheit für das

Gefecht geschulte Soldaten sein. Die soldatische Grundschulung muss deshalb auch in
Zukunft sämtliche Truppengattungen in gleichem Mass erfassen, was wiederum bestimmte
Auswirkungen auf die Anforderungen hat, die an die Diensttauglichkeit gestellt werden
müssen.

Dieser ganze Fragenkomplex befindet sich zurzeit in Prüfung, wozu nicht zuletzt auch
die Aufstellung der umfassenden Landesverteidigung Anlass gibt. Im verfeinerten Taug-
lichkeitsbegriff der Zukunft wird weiterhin der militärische Einsatz als Kämpfer die
höchste Stufe der physischen Leistungsfähigkeit beanspruchen, während für die übrigen
Tätigkeiten, je nach ihrem Charakter und ihren Anforderungen, auch geringere Voraus-
Setzungen genügen. Möglicherweise wird das hergebrachte, in der medizinischen Beur-
teilung ziemlich summarische ZlMSÄe&KHgswr/a/zre» ausgebaut und durch ein neues

Sytsem ersetzt werden müssen. In diesen Fragen sind die Dinge — wie vielerorts heute
in der Armee — im vollen Fluss.

Af«rz

200


	Von Monat zu Monat : die Diensttauglichkeit

